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A. Einführung

Das Thema Religion ist in den öffentlichen Diskurs zurückgekehrt.1 Dazu 
hat die Migrationsdebatte in Deutschland wesentlich beigetragen. Dabei ge-
winnt das Thema nicht nur im politischen Kontext an Bedeutung.2 Auch in 
der Rechtswissenschaft wird die jahrhundertealte Frage nach dem Verhältnis 
des Rechts zur Religion neu aufgeworfen. Die Scharia ist als Paradebeispiel 
einer von der Religion bestimmten Rechtsordnung vermehrt Gegenstand von 
Forschungen3 insbesondere für Sachverhalte mit entsprechender Auslands-
berührung über das Internationale Privatrecht4 geworden. Aber auch der 
 religiöse Einfluss auf das deutsche Recht rückt in den Fokus der Wissen-
schaft.5 Zwar kennt das deutsche Recht ein verbindliches religiöses Recht 
wie das der Scharia nicht. Es unterliegt jedoch christlichen Einflüssen, die 
bis heute fortwirken.6 So stellt Augsberg in einem jüngst erschienen Beitrag 
zu dem Thema „Religiöses Recht und religiöse Gerichte“ fest, das Christen-
tum trete bis heute „als primäre Referenzgröße der staatlichen Rechtsord-
nung“ auf.7 Dieses Ergebnis verwundert vor dem Hintergrund einer über 

1 Als wenige von vielen Beispielen in den gedruckten Medien zum Thema Rück-
besinnung auf religiöse und sonstige Werte: Was ist heute christlich?, Titelthema der 
ZEIT, Artikel v. 27.10.2016, Nr. 40, S. 51 ff.; Hermann, Es braucht mehr Religion um 
Extremismus zu bekämpfen, FAZ Artikel v. 22.7.2016. Dazu auch Schielicke, Rück-
kehr der Religion in den öffentlichen Raum?, 2012, S. 11 ff.

2 Heine, Was die AFD wirklich unter Kultur versteht, Welt, Artikel v. 9.6.2016; 
Lohse/Wehner, Auf der Suche nach dem Abendland, FAZ, Artikel v. 30.5.2016.

3 Kischel, Religiöses Recht und religiöse Gerichte, 2016, Vorwort.
4 Vgl. Augsberg, Landesbericht Deutschland, in: Kischel (Hrsg.), Religiöses Recht 

und religiöse Gerichte, 2016, S. 21 ff.; Scholz, Grundfälle zum IPR: Ordre public-
Vorbehalt und islamisch geprägtes Recht, ZJS 2010, S. 185 ff.

5 So fand 2016 eine Tagung in Bayreuth zum Thema „Religiöses Recht und religi-
öse Gerichte als Herausforderung des Staates: Rechtspluralismus in vergleichender 
Perspektive“ statt. In dem Generalbericht spricht Korioth von einer „Rückkehr des 
Religiösen“, Generalbericht, in: Kischel (Hrsg.), Religiöses Recht und religiöse Ge-
richte, 2016, S. 136.

6 So insbesondere v. Campenhausen, Christentum und Recht, 2002.
7 Neben anderen Beispielen wie der Ehe nennt er den Sonntagsschutz als Beispiel 

eines solchen Einflusses: „Dass gleichwohl nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich 
das Christentum als primäre Referenzgröße der staatlichen Rechtsordnung erscheint, 
wird an dem ebenfalls bereits erwähnten Sonntagsschutz besonders deutlich.“, Augs-
berg, Landesbericht Deutschland, in: Kischel (Hrsg.), Religiöses Recht und religiöse 
Gerichte, 2016, S. 16.
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Jahrhunderte währenden Verzahnung von Staat und Kirche8 nicht. Das Chris-
tentum hat seine Spuren nicht nur im öffentlichen Recht hinterlassen, etwa in 
den über Art. 140 GG übernommenen Kirchenartikeln der Weimarer Verfas-
sung.9 Vielmehr ist auch das BGB von christlichen Werten geprägt. Das 
deuten nicht zuletzt die Gesetzesmaterialien des BGB an. In den Motiven 
zum Allgemeinen Teil des BGB heißt es:

„Der Hervorhebung bedarf dabei kaum (…), dass die Aufstellung (…) keineswegs 
die Bedeutung verkennt, welche den Wahrheiten des Christentums und der christli-
chen Gesamtanschauung des deutschen Volkes bei dem Ausbau seiner Rechtsord-
nung zukommen muss.“10

Die von dem Hilfsautor der Redaktoren Börner11 stammende Aussage ist 
ein Bekenntnis zum Christentum und dessen Werteordnung. Der Autor geht 
davon aus, dass die Gesetzgebungskommission den „Wahrheiten des Chris-
tentums“ und der „christlichen Gesamtanschauung“ eine besondere Bedeu-
tung für das Bürgerliche Recht beimessen. Kurz gesagt, Börner bekennt sich 
in den Motiven, der von den Redaktoren genehmigten Zusammenfassung der 
Intentionen des Gesetzgebers, zu christlichen Werten. Mit der Einleitung des 
Bekenntnisses mit den Worten „Der Hervorhebung bedarf dabei kaum …“12 
wird deutlich: Der Autor hält die Bedeutung christlicher Werte für selbstver-
ständlich.

I. Problemstellung und Ziel der Untersuchung

Was Börner als selbstverständlich darstellt, ist heute nach Säkularisierung 
und Pluralisierung der Gesellschaft nicht mehr so selbstverständlich, dass es 
„keiner Hervorhebung bedürfte“. Die Gesellschaft steht nicht mehr alterna-
tivlos auf dem Fundament einer christlichen Werteordnung. Ob das BGB 
auch in seiner heutigen Form noch christliche Einflüsse aufweist, soll deswe-
gen Gegenstand der Untersuchung dieser Arbeit sein. Dafür wird der Import 
christlicher Werte in der Entstehung des BGB am Beispiel einer Auswahl 

8 Ein Rückblick auf das Verhältnis von Staat und Kirche wird unter B.I. erfolgen.
9 Dies wird unter B.I.2. näher erläutert.
10 Das Zitat reiht sich an folgenden Satz an: „An die Verschiedenheit des religiösen 

Bekenntnisses knüpft sich für den Bereich des Entwurfes eine Rechtsverschiedenheit 
nicht.“, Motive I, 1888, S. 26.

11 Zuständiger Redaktor für den Allgemeinen Teil des BGB war zwar Gebhard, 
Schubert, Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB, 1978, S. 73. Die Motive 
des Allgemeinen Teils sind aber von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter namens 
Börner verfasst worden. Schubert, Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB, 
1978, S. 50.

12 Motive I, 1888, S. 26.
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von Normen untersucht. Nachfolgend wird die These begründet, dass christ-
liche Werte Bedeutung für die Entstehung des BGB hatten und in der An-
wendung christlich geprägter Normen bis heute fortwirken. Dies erfolgt an-
hand der folgenden Fragestellungen: Hatten christliche Werte eine grundle-
gende Bedeutung für die Entstehung des BGB im 19. Jahrhundert?13 Lässt 
sich der Einfluss christlicher Werte an der Entstehungsgeschichte einzelner 
Normen nachweisen? Haben christliche Werte auch heute noch eine Bedeu-
tung für das BGB? Wie äußert sich eine solche Prägung durch christliche 
Werte in den Normen des BGB heute?14 

II. Gang der Untersuchung

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer induktiven Analyse ausgewählter 
Normen zu überprüfen, ob und wie das BGB in seiner Entstehung im 
19. Jahrhundert durch christliche Werte geprägt worden ist und ob es auch 
heute noch davon zeugt. Christliche Werte wären dann von Bedeutung für 
den Ausbau des BGB gewesen, wenn sie in den Gesetzgebungsarbeiten Ein-
fluss auf den Normerlass genommen hätten. Sie hätten dann auch heute Be-
deutung für das BGB, wenn sie in der Normanwendung fortwirkten. Um dies 
zu prüfen, soll die folgende Untersuchung angestellt werden. Die Untersu-
chung ist in fünf Abschnitte gegliedert:

1. Der historische Kontext der Entstehung des BGB

Zunächst sollen die Gesetzgebungsarbeiten in ihren historischen Kontext, 
insbesondere das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, eingeordnet werden. 
Dabei werden die Jahrhunderte alte Verzahnung zwischen Staat und Kirche 
ebenso wie die Umbruchsstimmung des 19. Jahrhunderts in Bezug auf Recht 
und Religion skizziert. (B.) Dies wird die These insoweit festigen, als das 
BGB aus diesem Zeitgeist heraus entstanden ist. Allein vor diesem histori-
schen Hintergrund lässt sich erklären, weshalb an unterschiedlichen Normen 
ein christlicher Einfluss festgestellt werden kann (C.). In diesem Zusammen-
hang wird auch der Gesetzgebungsprozess der Entstehung des BGB erläutert, 
wobei der Fokus darauf liegt, Vehikel15 zu identifizieren, über die christliche 
Werte in die Normen des BGB importiert werden konnten. Als solche wer-

13 s. zu der Analyse der grundlegenden Bedeutung christlicher Werte für das BGB 
unten D.).

14 s. zu dieser Überprüfungsmethode unten A.III.4.b).
15 Unter Vehikel wird in dieser Arbeit ein „Transportmittel“ verstanden, über das 

ein christlicher Wert in das BGB importiert werden konnte. Es ist gewissermaßen das 
geistige Gefäß, das den jeweiligen Wert beinhaltet.




